
Allgemein Z- Bescheinigung der öffentlichen Bekanntmachung   05/2021 
 

Bürgermeisteramt  Ort, Datum 

  Bearbeiter 

  Telefon 

  Az. 

An das 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 

- Untere Flurbereinigungsbehörde – 

  

 

 

 

Flurbereinigung/Zusammenlegung Vogtsburg-Oberrotweil (Lerchenberg) 
Stadtkreis/Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
 
Anlagen:     Belegexemplare 

Bescheinigung 
Die öffentliche Bekanntmachung des Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 

vom 25.05.2021 
betr. Flurbereinigungsbeschluss 

erfolgte nach den für die öffentliche Bekanntmachung von Verfügungen der Gemeinde bestehenden 
Rechtsvorschriften (§ 110 des Flurbereinigungsgesetzes i.d.F. vom 16. 3. 1976, BGBl. I S. 546) und zwar 
 
 

a) in der Tageszeitung        
 vom       *) 
 und in der Tageszeitung        
 vom       *) 

 

 

b) im Amtsblatt der Gemeinde        
 vom       *) 

 

 

c) im Amtsblatt der Gemeinde        
 vom       *) 
 und durch Hinweis auf die Be-   
 kanntmachung in der Tageszei-

 
       

 vom       *) 
    
    

d) auf der Homepage der Gemeinde        
 vom       *) 
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e) durch Anschlag an der Verkün-  
 dungstafel des Rathauses in       

    
 und an den sonstigen hierfür be-  
 stimmten Stellen in der Zeit vom       bis       
   
 und durch Hinweis auf den Anschlag  
 - in der Tageszeitung       

  vom       *) 
 - im Amtsblatt der Gemeinde       

  vom       *) 
 - durch Ausrufen am       

  
 

f) durch Auslegen im/in       
 vom       bis       
 und durch Hinweis auf die  
 Auslegung  
 - in der Tageszeitung       

  vom       *) 
 - im Amtsblatt der Gemeinde       

  vom       *) 
 - durch Ausrufen am       

  
 

g)       
 (sonstige Bekanntmachungen mit Datum) 

 
 

 Außerdem wurden entsprechend  
 dem Ersuchen  des       

 
      

 in der Zeit  vom        bis       
 folgende Unterlagen zur Einsichtnahme  
 für die Beteiligten ausgelegt:       
        
        

 
 Die Form der öffentlichen Bekannt-  
 machung ist durch Gemeindesatzung vom       
 bestimmt.  

 
 
 
 
 
 
 DS (Unterschrift) 
 
 
Von den Abschnitten a) - f) ist nur derjenige auszufüllen, der den Rechtsvorschriften für die öffentliche 
Bekanntmachung von Verfügungen der Gemeinde entspricht. 
*) Beleg ist beizufügen 
  


